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Beschluß
über die Verbesserung der Planung und Leitung 

der Berufsbildung 
in der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 14. Mai 1964
— Auszug —

Die vom VI. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands festgelegten Ziele der wissen
schaftlich-technischen und ökonomischen Entwicklung 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik erfordern, den Werk
tätigen in allen Bereichen der Produktion und des ge
sellschaftlichen Lebens eine hohe Allgemeinbildung und 
hohe fachliche Qualifikation zu vermitteln.

Die Berufsbildung hat als wichtiges Glied des ein
heitlichen sozialistischen Bildungssystems die Aufgabe, 
die Jugend auf ihre künftige Tätigkeit als Facharbeiter 
vorzubereiten und die Erwachsenen entsprechend den 
steigenden Anforderungen zu qualifizieren. Dabei sind 
die führenden Zweige der Volkswirtschaft vorrangig 
mit qualifizierten Arbeitskräften zu versorgen.

Der Inhalt der Berufsbildung muß vom wissenschaft
lich-technischen Fortschritt und von der Perspektive 
der sozialistischen Produktion bestimmt werden.

Die Berufsbildung ist zugleich ein wichtiger Bestand
teil der erweiterten sozialistischen Reproduktion und 
hat großen Einfluß auf die Steigerung der Arbeitspro
duktivität und die Erhöhung der Qualität der Erzeug
nisse. Sie muß deshalb eng mit der Wirtschaft verbun
den sein.

Die Erhöhung des Niveaus der< Berufsbildung, die 
Planung und Durchführung der Ausbildung sowie der 
Einsatz der erforderlichen Arbeitskräfte in Überein
stimmung mit den spezifischen wissenschaftlich-techni
schen und ökonomischen Anforderungen in den einzel
nen Zweigen der Volkswirtschaft erfordern

die Einheit von Planung und Leitung der Berufs
bildung, die konsequente Durchsetzung des Produk
tionsprinzips bei der Planung und Leitung der Be
rufsbildung und die volle Verantwortung der Leiter 
für die Ausbildung und Erziehung der Nachwuchs
kader in ihrem Bereich.

Die Verantwortlichkeit für die Berufsbildung wird des
halb in folgender Weise geregelt:

I.
1. Die Staatliche Plankommission trägt im gesamt

volkswirtschaftlichen Maßstab die Verantwortung 
für die Planung und Leitung der Berufsbildung. Sie 
bestimmt die Grundsätze für den Inhalt, die Ent
wicklung, die Organisation und die Finanzierung 
der Berufsbildung. Grundlage dafür ist die wissen
schaftlich-technische und ökonomische Entwicklung 
der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik.
Die Staatliche Plankommission hat die Einheit
lichkeit der Berufsbildung, ausgehend von der Per
spektivplanung der Volkswirtschaft, zu sichern. In 
die Planung der Volkswirtschaft und ihrer Zweige 
ist entsprechend den Anforderungen von Wissen
schaft und Technik die Heranbildung von Fach
arbeitern so einzubeziehen, daß die Einheit des 
sozialistischen Systems der Bildung und Erziehung 
mit den Erfordernissen des gesellschaftlichen Re
produktionsprozesses hergestellt wird.
Die Grundsätze für den Inhalt der Berufsbildung 
müssen die Einheit von Bildung — Produktion — 
Erziehung sichern. Bei der Bestimmung der Grund
sätze für den Inhalt der beruflichen Bildung, der 
Entwicklung des Systems und des Netzes sowie in 
Fragen der Organisation und Finanzierung der Be
rufsbildung arbeitet die Staatliche Plankommission 
mit den zentralen Staats- und Wirtschaftsorganen 
und den WB direkt zusammen und hat in diesen 
Fragen ihnen gegenüber Weisungsrecht


